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§ 36 VBG Sondervertrage

VBG - Vertragsbedienstetengesetz 1948

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 14.01.2026

1. (1)In Ausnahmefallen kdnnen im Dienstvertrag Regelungen getroffen werden, die von diesem Bundesgesetz
abweichen. Solche Dienstvertrage sind als Sondervertrage zu bezeichnen und bedirfen der Genehmigung der
Bundeskanzlerin oder des Bundeskanzlers.

2. (2)Die Bundeskanzlerin oder der Bundeskanzler kann bei Bedarf verbindliche Richtlinien flr die einheitliche
Gestaltung bestimmter Arten von Sondervertragen festlegen. Fur den Abschluf3 solcher Sondervertrage kann von
der Bundesministerin oder vom Bundesminister fur 6ffentlichen Dienst und Sport eine generelle Genehmigung
erteilt werden.

3. (3)Bei Bedarf kann in den Richtlinien nach Abs. 2 auch bestimmt werden, dalR der AbschluR solcher
Sondervertrage nur mit Inhabern bestimmter, in den Richtlinien angefihrter Arten von Arbeitsplatzen zulassig ist.

4. (4)Auf Sondervertrage, die anlaBlich der Betrauung mit einer Leitungsfunktion befristet abgeschlossen werden, ist
8 4 Abs. 4 nicht anzuwenden.

In Kraft seit 01.04.2025 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/vbg/paragraf/4
file:///

	§ 36 VBG Sonderverträge
	VBG - Vertragsbedienstetengesetz 1948


